
Fakten E-Bike  
 
(ohne Tretunterstützung, Fortbewegung alleine durch elektrischen Motor, bis 25 km/h) 
 
 
 
Altersbeschränkung § vollendetes 15. Lebensjahr  
Fahrerlaubnis § Mofa-Prüfbescheinigung für Personen, die nach dem 

01.04.1965 geboren sind  
(einspurige Fahrräder mit Hilfsmotor oder Kleinkraftrad 
mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit (bbH) max. 
25 km/h, mit Verbrennungsmotoren bis 50 cm³ 
Hubraum oder Elektromotor)  

Versicherungspflicht § Ja – Haftpflicht  
Kennzeichen § Versicherungskennzeichen nach §§ 52, 53 FZV 
Kennzeichnung / 
Voraussetzungen  

§ EU-Typengenehmigung à  Betriebserlaubnis 

Zulassung § entfällt 
Ausrüstung     
                                     
… Schallzeichen 

§ allgemeine Vorschriften aus der StVZO – keine 
Erleichterungen 

§ helltönende Glocke 
Helmpflicht § bis einschließlich 20 km/h: keine Helmpflicht  

                                           (wird aber empfohlen!)               
§ bis einschließlich 25 km/h: geeigneter Schutzhelm 

vorgeschrieben (ECE-Norm 22/05)  
• zwischenzeitlich gib es spezielle Helme für E-Bikes 

und S-Pedelecs, deren Schutzwirkungen an die 
höheren Geschwindigkeiten angepasst sind 

Verkehrswege 
 

   
     VZ 237                VZ 1022-13 

§ grundsätzlich die für Mofas freigegebenen, bzw. 
vorgeschriebenen Verkehrsflächen 
§ außerorts: mit VZ 237 gekennzeichnete Radwege     

(dürfen gem. § 2 (6) StVO auch von Mofas befahren 
werden) 

§ innerorts: mit VZ 1022-13 freigegebene Radwege 
§ ansonsten: Fahrbahn  

 


